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1. Beiblatt 

75/A.B. 
zu l06/J 

Be iblatt zur Parlaments korrespondenz 23. Mai 1960 

Die Fahndung nach stanko Zorko 

Kein Anhaltspunkt für die Existenz von "Hint ermännern" 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

Bundesminister für Just i z ])r. T s c h ade kund Bundesminist er für 

Inneres A f r i t s c h haben gemeinsam eine Anfrage der Abgeordneten 

Dr. Ton gel ,und Genossen~ betreffend das Strafverfahren gegen Stanko 

Zorko, wie folgt beantwortet: 

Im Jahre 1954 wurde beim Landesgericht für Strafsachen Wien zu 

GZ. 26, a Vr 5061/54 gegen den Kaufmann Stanko Zorko und seine Komplizen ein 

Strafverfahren wegen umfangreicher Betrügereien mit getarnten und fingierten 

Exporten eingeleitet. Im Zeitpunkt der Einleitung des gerichtlichen Verfahrens 

waren die Beschuldigten Stanko Zorkl'\, Erich Stein, Herbert B elschan-Mildenburg 

und Dr. Friedrich Höller unbekannten Aufenthaltes. 

Die strafbaren Handlungen bestanden vor allem darin, die zur 

Förderung des Aussenhandela bestimmten Umsatzsteuerrückvergütungen bei Waren­

exporten zu erschleichen, und zwar dadurch, dass entweder minderwertig8 Tarn­

sendungen mit Hilfe bestochener Zollbeamter als hochwertige Exportgüter de­

klar±ert und an ausländische Strohmänner versendet oder Exporte ebenfalls mit 

Hilfe bestochener Zollbeamter überhaupt vorgetäuscht wurden. Diese Export­

betrügereien waren - und dies stand bereits bei Einleitung der Voruntersuchung 

fest - nur mit Hilfe bestochener Zollwachebeamter unter Mitwirkung von 

Speditionsfirmen möglich. 

Die Staatsanwaltschaft Wien erhob bereits am 19.Juli 1955 gegen die 

an diesen Exportbetrügereien beteiligten Zollwachebeamten und speditions­

angestellten die Anklage wegen Verbrechens des Missbrauches der. Amt'sgewal t, 

der Anstiftung und Beihilfe hiezu und wegen Verbrechens. des Betruges. Die 

schnelle Anklageerhebung gegen diese }lersonen - es handelte sich hiebei um 

3 Zollwachkontrollore 9 3 Zollassistenten, 1 Zollwachoberrevisor 9 1 Zo llwache­

revisor, 1 Zolloberrevidenten, 1 Frächter, 1 Zolldisponenten, 1 Speditions­

angestell ten, 1 Bundesbahnangestellten und 1 Kürschnermeist er - war deshalb 

möglich, weil' das Grunddelikt ihres ,Cistrafbaxen Verhalt ens, nämlich der Miss­

brauch der Amtsgewalt, fe stst and Und weit '3re Erhebungen ni cht erforderlich 

waren. Das Verfahren gegen die Genannten wurde auS dem Verfahren gegen Stanko 

Zorku und seine Komplizen ausgeschieden und dem Landesgericht Innsbruck 

als dem Tatortgericht abgetreten. Dort wurde dieses Verfahren im Jahre 1957 

rechtskräftig durch die Verurteilung der genannten Angeklagten mit Strafen 

bis zu 4 1/2 Jahren schweren Kerkers abgesch10 ssen. 
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Nach .Abschluss der umfangreichen Voruntersuchung. gegen Stan..l(o Zorko 

und g':3gen seine weiteren Komplizen erhob die Staatsanwaltschaft v1Jien im 

April 1959 gegen st anlm Zorko und insgf':samt 13, Mi ttäi:;er dielmklage wegen 

Verbrechens des teils vollbrachten, teils versuchten Betruges, der Mitschuld 

am Verbrechen ,des Mispbrauches der 1\.mtsgewal t und vvegen Verbrechens nach 

§ 24 ]evisengesetz. nie H2.uptverhandlung über diese Anklage farid in der Zeit 

Vom 16. März 1960 bis 11. April 1960 vor dem Landesgericht für Strafsachen 

'Wien statt. Am ersten Tage der Hauptverhandlung wurde das Verfahren gegen die 

flücht igen Lngeklagten Stanko Zorko, Erich st ein, Herbert B elschan-Mildonburg 

und Dr o Friedrich Höller ausgeschieden und gemäss § 412 stPO. abgebrocheno Von 

den übrigen J"ngeklagten vmrde einer freigesprochen, die weiteren 9 Angeklagten 

zu Kerkerstrafen bis zu 4 Jahren v3rurteilt. ]as Urteil ist infolge Rechts­

mittelanmeldung einzelner Lngeklagter zum Teil noch nicht in Rechtskraft 

erwachsen. 

An den Exportbetrügereien des Stanko Zorillo waren nach dem gerichtlichen 

Erhebungsergebnis somit 28 Personen beteiligt, wobei das Verfahren gegen die 

Mehrzahl von ihnen bereits rechtskräftig beendet ist ~ 

Gegen den zur Zeit der Einleitung des gerichtlichen Verfahrens bereits 

flüchtigen Stanko Zorko "va:r, sofort ein int"rnationaler Steckbrief erlassen 

worden. J.uf Grund dieses Steckbriefes wurde Stanko Zorko am 13. März 1955 

in Madrid festgenommen und von den spanischen Behörden ungeachtet eines 

österreichischen Ersuchens 9 ihn (bis zum Ein1=:Qgen des gleichzoi tig angekündig­

ten .ß.uslieferungsbegehrens) in Haft zu b ehal ten, als lästiger l~uslänöoür nach 

Frankreich abgeschoben. In Auswirkung der internationalen Fahndung und auf 

Grund eines besonderen österreichischen Ersuchens wurde er nun von den franzö­

sischen Behörden festgenommen und aEl 18. März 1955 in das Gefängnis in 

Bayonne eingeliefert. 
/ 

]as Bundesminist erilir1 für Justiz begehrte hi erauf von der franzö sischen 

Regierung auf diplomatischem Treg die l1uslieferung des stanko Zorko zur 

Strafverfolgung wegen der ihm zur Last gelegten Betrüg(?reien im Zusammenhang 

mit Exportprämien auf Grund des Hrftbofehles des Landesgerichtes für Straf~~ 

sachen Wien vom 21. März 1955 und wai t er zur Vollst reckung einer Reststrafe 

von 4 Monaton und 12 Tagen Kerker aus dem Urteil des Landesgerichtes für 

Strafsachen Wien vom 240 L.pril 1952 bzw. (lern Urteil des Obe:rsten Gerichts­

hofes vom 21. Dezember 1953, die üb:ar Zorko glc)ichfalls woOgen Betruges 

verhängt worden war. 

Hinsichtlich des ersten Luslieferungsbegehrens nahm der llppcllations­

gerichtshof in Pau mit seim)]}1 Gutachten vom 5. März 1955 gegen diG ll.Uslieferung 
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stellung, was er im wesentlichen damit begründete, es sei zu befürchten, 

dass Zorko auf österreichischem Gebiet Gegenstand politischer Verfolgung 

seitens der sowjetischen Besatzungsbdhörden wäre und dass Österreich trotz 

seinem guten vJillen. dem nicht entgegentreten könnte, dass Zorko wegen 

politischer Straftaten und üb"rhaupt wegen Straftaten, eHe nicht Gegenstand 

dGs;~uslieferungsbegehrens sind, belästigt und vorfolgt würde. Im Hinblick 

auf die inzwischen' eingetretone Beendigung des Bcs8. tzungszust andes im 

Jahre 1955 wurden bei der französischen Regiorung gegen -diese Entscheidung 

des 1l.ppellationsgerichtshofes Vorstüllungen erhob-en. Die f!'anzösische 

R.egierung erklärte sich aber wegen 'der vorliegenden rechtskräftigen geriqht­

lichen Entscheidung ausserstande, dem österre ichi sehe n Imsli eferungsbegehren 

stattzugeben. Zorko war von den französischen Behörden offenbar in der 

Zwischenzeit enthaftet worden, weil die fra:nzc5sische Re gi erung zum zwe iten 

österreichischen Auslieferungsbegehren mitteilte, er werde von den franzö­

sischen Sicherhoitsbehörden im Hinhlick auf dieses Auslieferungsbegehren 

gesucht, ,das Begehren könne aber erst in BehandTung genommen werdeh,'Wenn 

Zorko in Frankreich ne uerlich festgenommen werden sollte. Dies war in der 

Folge nicht mehr der Fall. 

Nachdem den österreichischen Behörden zur Kenntnäs gekommen war, dass 

sich Zorko wieder in Spanien aufhält? ersuchte das Bundesministerium für 

Justiz im Februar 1956 die spanische Regierung im diplomatischen Vleg um die 

1mslieferung des Stanko Zorko zur Strafverfolgung. Dem Aaslieferungsbegehren 

lag ein Haftbefehl des Landesgerichtes für Strafsachen Fien vom 6.Febru~r 1956 

zugrunde. Nach mehrfachen B etreibuneen der Ent sche idung üb er dieses ~us­

lieferungsbegehren bewilligte die spanische Regierung nach einer Mitteilung 

des Bundeskanzleramtes, li.Uswärtige Angele'genheiten vom 14. Juni 1957 die 

~uslieferune des Stanko Zorko nsch Österreich9 gleichzei tig wurde aber be­

kanntgegeben~ dass von der spanischen Polizei der derzeitige Aufenthalt des 

Zorko noch nicht festgestell t werden konnte. Eine No'chricht über die Fest­

nahme des Zorko in Spanien auf Grund dieser il.uslieferungsbewilligung ist dem 

Bundesministerium für Justiz bishex nicht zugekommen? sodass die spanische 

L,uslieferungsbewilligung praktisch gegenstandslos ist. 

Die internationale Fahndung nach stanko Zorko ist nach wie vor, auf , 

breitester GrundlO,ge, aufrecht. 

Im Zuge des Auslieferungsverfahrens erschienen in verschiedenen 

Tageszeitungen Artikel, in denen behauptet wurde? dass ungenannte hohe 

Beamte von österreichischen Ministerien 'an den strafbaren Handlungen des 

Zorko beteiligt gewesen und nur mit deren Hilfe die Fluclt les stanko Zorko 
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möglich gGwesen wäre. Da die damals gepflogenen Erhebungen im Zusammellhalt 

mj,.t dem Erge"bnis d~)r gerichtlidm Voruntersuchung keinon vvie immer gearteten 

.Anhaltspunkt für die Richtigkeit dieser völlig unbewiesenen Behauptungen 

ergab, hat das Bundesministerium für Justiz se in2rzoit auch Entgegnungen 

gemäss § 23 Preßgesetz veröffentlichen lassen. Nach Ablehimng des L.usliefc:rungs-
-

begehrens durch die franzö sischen Justizb ehör den sah sich das Bundesminist erium 

für Justiz auf Grund der in oinzelnen Zeitungen erho"benen Vo rwürfe veranlasst, 

am 1. September 1955 eine amtliche Presseverlautbarung ü"b(3r die Gründe der 

li"blehnung der 1.uslieferung dEOS stanko Zorko heraus zuge"b en, .die aber nur vo n 

vier Tagesz(:itungen veröffentlicht vvurde. Eine Photokopie dieser amtlichen 

Verlautbarung liegt der Imfragebeantwortung bei. 

,Anlässlich der DUrchführung der Hauptverhandlung vor dem Landesgericht 

für Strafsachen lJien in der Zeit vom 16. März "bi s 11. April 1960 erschienen 

neuerlich in verschiedenen Tageszeitungen Lrtike1 9 in denen sich die Behaup­

tungen über angebliche nicht genannte Hintermänner des stanko Zorko in 

hohen und höchsten staatspositionen wiedohholten. Insbesondero ist hier 

der Leitartikel "Zorkos Hint Grmänner" in der Tageszeitung "Die p:resse" 

Nr. 3544 vom 13 • .April 1960 zu erwähnen, dessen Inha1 t die Grundlage von 

weit aren 11rtikeln in anderen TageszGi tungen, insb esondere der Bundesländer, 

"bildete. 

Das Bundesministerium für Justiz ha t auch diese Behauptungen wieder 

zum .Anlass genommen, Erhebungen über diGse ungonannt8n Hintermänner pflegen zu 

lassen, welche nachstehendes Ergebnis erbrachtenl 

! In allen bisherigen Verfahren, welche die Expo rtschwindeloien des 

Stanko Zorko und seiner Komplizen zum Gegonstand 'hatten, hat keiner der An­

geklagten je von einom angeblichen Bint ermann in einl')r hohen Dienststelle 

gesprochen. Sie erzählten nur 9 dass Zorko mit solchen Verbindungen ihnen 

gegenüber geprahlt hätte. Namen sind hiebei nie genannt worden, sodass auch 

nicht festgestell t werden konnte, ob diese J.,.ngab en über Zorko eine reale Basis 

hatten oder nur die Verantvvortung der 11ngeklagten über ihre Gutgläubigkeit 

bestätigen sollteq.Tatsächlich konnten alle Exportbetrügereien überhaupt nuT 

mi t Hilfe der bereits erwähnten bestochenen Zollbeamten durchgeführt worden. 

Die in der HauptveThandlung gegen die Komplizen des stanko Zorko 

vor dem Landesgericht für Strafsachen Wien vorlesenen anonymen Schreiben. über 

diG "Hintermänner"des Stanko Zorko, welche Schreiben auch in den Presseb ericht­

erstattungen bedeutungsvoll erwähnt wurdE.m, enthalten keinen Lnhal tspunkt 

üqer diese "Hintormänner". Es handelt sich hieb ei um ein Schreibon mit Ginem 

völlig verworrenen Inhalt eines offensichtlich geisteskranken Menschen, 
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